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öffentlich 
 
 

Fachbereich: Kämmerei 

Verfasser/in: Christian Schölzel  

Datum: 26.06.2019 

Az.: 20-1 

 

Beratungsfolge Termine Art der Entscheidung 
 
Kreisausschuss 
 

 
 01.07.2019 
 

 
Vorberatung 

 
Kreistag 
 

 
 08.07.2019 
 

 
Beschluss 

 
 

Satzung zur Änderung der Haushaltssatzungen des Kreises Mettmann für die 
Haushaltsjahre 2016, 2017, 2018 und 2019 

 
Finanzielle Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Personelle Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Organisatorische Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Auswirkung auf Kennzahlen  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag beschließt die Satzung zur Änderung der Haushaltssatzungen des  

 Kreises Mettmann für die Haushaltsjahre 2016, 2017, 2018 und 2019 gemäß Anlage 1. 
 
 



Seite 2 von 11 20/028/2019/1 

 
 

Fachbereich: Kämmerei 

Verfasser/in: Christian Schölzel 

Datum: 26.06.2019 

Az.: 20-1 

 
 

Satzung zur Änderung der Haushaltssatzungen des Kreises Mettmann für die 
Haushaltsjahre 2016, 2017, 2018 und 2019 

 
 

Ergänzungsvorlage zur Sitzung des Kreisausschusses am 
01.07.2019 und zur Sitzung des Kreistages am 08.07.2019 

 

Aktueller Stand nach der Sitzung des Kreistages vom 24.06.2019 
 
 
Zu 3.3  Teilkreisumlagen für die Förderzentren, Förderschulen und Kindergärten des Kreises 
    Mettmann 
 
Der Kreis Mettmann folgt der Einwendung der Stadt Monheim am Rhein zur Berücksichtigung 
der Personalkostenanteile des kaufmännischen Gebäudemanagements Produkt 01.13.01. Die 
Kreisumlage wird entsprechend entlastet, die Teilkreisumlagen werden entsprechend erhöht. 
 
Die zurückzuzahlenden Kreisumlageanteile stellen sich wie folgt dar: 
 

Kreisumlage 2016 2017 2018 2019 Gesamt 

Erkrath 590.298 715.583 754.122 751.713 2.811.717 

Haan 459.965 568.257 584.795 617.780 2.230.797 

Heiligenhaus 317.723 389.980 416.098 418.592 1.542.393 

Hilden 802.262 905.002 944.532 963.517 3.615.312 

Langenfeld 1.033.190 1.138.990 1.361.588 1.227.728 4.761.497 

Mettmann 453.611 562.067 588.167 591.362 2.195.207 

Monheim 3.100.067 4.521.297 4.812.440 5.386.381 17.820.185 

Ratingen 1.544.802 1.946.188 2.160.145 2.064.618 7.715.752 

Velbert 1.081.090 1.334.600 1.401.233 1.401.162 5.218.085 

Wülfrath 250.646 298.366 320.072 306.625 1.175.710 

Gesamt 9.633.655 12.380.331 13.343.192 13.729.477 49.086.655 

 
 
Anschließend werden diese 49,1 Mio. € einrichtungsscharf abgerechnet und auf die betroffe-
nen Städte entsprechend der entsandten Schüler / Kinder umgelegt: 
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Teilkreis- 
umlage 

2016 2017 2018 2019 Gesamt 

Erkrath 693.061 1.116.104 1.104.377 1.087.267 4.000.808 

Haan 269.852 480.222 392.528 416.083 1.558.685 

Heiligenhaus 517.491 577.939 594.608 555.648 2.245.686 

Hilden 1.145.976 1.576.168 1.543.017 1.684.640 5.949.801 

Langenfeld 1.179.661 1.273.433 1.406.264 1.625.002 5.484.361 

Mettmann 735.553 1.081.739 1.232.629 1.189.128 4.239.050 

Monheim 1.170.837 1.274.006 1.523.122 1.669.937 5.637.902 

Ratingen 1.423.315 2.044.626 2.204.433 2.106.895 7.779.270 

Velbert 2.287.460 2.699.060 3.060.567 3.132.988 11.180.075 

Wülfrath 210.448 257.034 281.647 261.889 1.011.017 

Gesamt 9.633.655 12.380.331 13.343.192 13.729.477 49.086.655 

 
 
Aus dieser Transaktion ergibt sich folgende Be- (=Minusbetrag) / Entlastung der kreisangehö-
rigen Gemeinden: 

Differenz 2016 2017 2018 2019 Gesamt 

Erkrath -102.763  -400.521  -350.254  -335.553  -1.189.091  

Haan 190.114  88.035  192.267  201.697  672.112  

Heiligenhaus -199.769  -187.958  -178.510  -137.056  -703.293  

Hilden -343.714  -671.165  -598.485  -721.124  -2.334.488  

Langenfeld -146.472  -134.443  -44.676  -397.274  -722.864  

Mettmann -281.942  -519.672  -644.462  -597.767  -2.043.843  

Monheim 1.929.230  3.247.291  3.289.317  3.716.443  12.182.283  

Ratingen 121.487  -98.438  -44.289  -42.278  -63.518  

Velbert -1.206.369  -1.364.461  -1.659.334  -1.731.825  -5.961.989  

Wülfrath 40.198  41.332  38.426  44.736  164.692  

Gesamt 0  0  -0  0  0  

 
 
Anlage 1 
Satzung zur Änderung der Haushaltssatzungen des Kreises Mettmann für die Haushaltsjahre 
2016, 2017, 2018 und 2019 
 
Anlage 2 
Austauschseiten  
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Satzung zur Änderung der Haushaltssatzungen 
des Kreises Mettmann für die Haushaltsjahre 
2016, 2017, 2018 und 2019 
 
 
 
 
 
 

Ursprungsvorlage für die Sitzung des Kreistages am 24.06.2019 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
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Sachverhaltsdarstellung: 
 

Die Änderung des bereits verabschiedeten Haushalts 2019 ist aufgrund des Urteils des 
Verwaltungsgerichtes Düsseldorf vom 16. November 2017 (1 K 8677/16) im Rahmen 
der Klage der Stadt Monheim a.R. auf Einführung von Teilkreisumlagen für die Förder-
schulen, die Förderzentren und die Kindergärten des Kreises Mettmann sowie die 
Nichtzulassung der entsprechenden Berufung des Kreises Mettmann durch das Ober-
verwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen vom 27. Februar 2019 (15 A 
200/18) notwendig geworden. 
 
In Folge des vorgenannten Urteils des Verwaltungsgerichts Düsseldorf muss der Kreis 
Mettmann die bereits verabschiedeten und genehmigten Haushaltssatzungen 2016, 
2017 und 2018 sowie die verabschiedete aber noch nicht durch die Bezirksregierung 
genehmigte Haushaltssatzung 2019 anpassen.  
Demnach stellen die vier Förderzentren sowie die drei Förderschulen für geistige Ent-
wicklung und die vier Kindergärten des Kreises eigene Einrichtungen dar, die einzelnen 
Städten jeweils in besonders großem oder besonders geringem Maße zustatten kom-
men. Bisher wurden die zugehörigen Defizite dieser Einrichtungen über die allgemeine 
Kreisumlage abgerechnet. Zukünftig müssen 11 Einrichtungen in Form einer Teil-
kreisumlage über die Haushaltssatzung dargestellt und abgerechnet werden. Durch 
diese Umschichtung bleibt die Gesamtsumme der Aufwendungen und Erträge gleich, 
die jeweilige Zahllast der kreisangehörigen Gemeinden verändert sich aber. 
 
Die Satzung zur Änderung der Haushaltssatzungen des Kreises Mettmann für die 
Haushaltsjahre 2016, 2017, 2018 und 2019 wird am 11.06.2019 dem Kreistag zugelei-
tet und soll am 08.07.2019 verabschiedet werden.  
Die finanzielle Umsetzung der aus den vier angepassten Satzungen resultierenden 
Auswirkungen auf die kreisangehörigen Städte erfolgt über den Haushalt 2019. Sowohl 
die Rückzahlung der entsprechenden Kreisumlagebeträge an die kreisangehörigen 
Städte als auch die Abforderung der Teilkreisumlagebeträge von den kreisangehörigen 
Städten wird in den Aufwendungen und Erträgen sowie Auszahlungen und Einzahlun-
gen des Haushaltes 2019 berücksichtigt. 
 
Nachfolgend werden die wesentlichen Rahmendaten und Grundlagen des Haushalts-
planentwurfs 2019, soweit sie sich von den bereits im August 2018 übersandten Eck-
daten unterscheiden, erläutert: 
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zum Vergleich zum Vergleich 

Wesentliche Eckdaten 
 

HH 2018 

derzeitiger Beschluss HH 
2019 

Hebesatz 28,29% 31,61% 29,31% 

Kreisumlagebedarf 368,9 Mio. € 383,8 Mio. € 382,2 Mio. € 

Teilkreisumlagen 13,6 Mio. € 0,0 Mio. €     0,0 Mio. € 

Entnahme Aus-
gleichsrücklage  

19,3 Mio. € 9,7 Mio. €   19,3 Mio. € 

Umlagegrundlagen: 1.304,1 Mio. € 1.214,1 Mio. € 1.304,1 Mio. € 

 

 Basis hierfür sind die Umlagegrundlagen nach dem Gemeindefinanzierungsge-
setz 2019. Demnach steigt die Gesamtsumme für den Kreis Mettmann von rd. 
1,2 Mrd. € im Jahr 2018 auf insgesamt rd. 1,3 Mrd. € weiter an. 
 

 Der für 2019 errechnete Kreisumlagebedarf von 368,9 Mio. € bedeutet eine 
Senkung um 14,9 Mio. € gegenüber 2018.  

 

 Für 2019 werden 13,6 Mio. € Teilkreisumlagen für die Förderschulen, Förder-
zentren und Kindergärten des Kreises zusätzlich mit den kreisangehörigen 
Städten abgerechnet. Zusätzlich sind zu zahlende Prozesszinsen von ca. 0,3 
Mio. € eingeplant worden. 

 

 Für die Jahre 2016, 2017 und 2018 werden insgesamt 35,0 Mio. € Kreisumla-
gemittel zurückgezahlt und 35,0 Mio. € Teilkreisumlagen für die betroffenen 11 
Einrichtungen mit den Städten abgerechnet. 

 

 Der Kreisumlagehebesatz 2019 wurde um 3,32%-Pkt. auf 28,29 % gegenüber 
dem Vorjahreshebesatz von 31,61% reduziert. 
 

 Eingerechnet ist dabei bereits die vollständige Entnahme von 19,3 Mio. € aus 
der Ausgleichsrücklage zum fiktiven Haushaltsausgleich. 
 

 
2. Umlagegrundlagen für den Haushalt 2019 
 
Der vorliegende Haushalt basiert auf den endgültigen Berechnungen des Gemeindefi-
nanzierungsgesetzes 2019. Im Vergleich zur 1. Modellrechnung, die dem Haushalt aus 
dem Dezember 2018 zu Grunde lag, ergeben sich nur geringfügige Änderungen. 
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Stadt Endgültig  
GFG 2019 

1. Modell-
rechnung  
GFG 2019 

Differenz  
Umlage-

grundlagen 

Erkrath 71.408.319  71.402.607  5.712  

Haan 58.680.747  58.680.747  0  

Heiligenhaus 39.763.800  39.760.549  3.251  

Hilden  91.521.050  91.521.050  0  

Langenfeld 116.617.557  116.617.557  0  

Mettmann 56.175.927  56.171.374  4.553  

Monheim a. R. 511.633.384  511.633.384  0  

Ratingen 196.110.772  196.110.772  0  

Velbert 133.102.351  133.091.491  10.860  

Wülfrath 29.127.567  29.125.217  2.350  

Insges. 1.304.141.473  1.304.114.747  26.726  
 

 
 
3. Gesamtergebnisplan 
 
Der Gesamtergebnisplan weist für 2019 ordentliche Erträge in Höhe von 627,6 Mio. € 
sowie ordentliche Aufwendungen in Höhe von 647,1 Mio. € aus. Insofern beträgt das 
ordentliche Ergebnis -19,5 Mio. €. 
 
An Finanzerträgen enthält der Gesamtergebnisplan 0,4 Mio. € für 2019. Hierbei handelt 
es sich im Wesentlichen um die zu erwarteten Gewinnbeteiligungen der Abfallwirt-
schaftsgesellschaft Kreis Mettmann mbH und der Kompostierungs- und Vermarktungs-
gesellschaft für Stadt Düsseldorf/ Kreis Mettmann mbH und Erträge aus der Dividen-
denzahlung von RWE AG. 
 
Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind mit 0,3 Mio. € etatisiert. 
 
Im Jahresabschluss 2017 wurde eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 19,3 Mio. € ge-
bildet. Dieser Betrag wird in 2019 zur Senkung der Kreisumlage eingesetzt und entlas-
tet die kreisangehörigen Städte entsprechend. 
 
Der Haushalt des Kreises Mettmann wird somit für 2019 fiktiv ausgeglichen sein.  

 
 
3.1 Kreisumlage 
 
Gemäß § 55 (1) KrO erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den 
kreisangehörigen Städten. Der Kreis hat am 13.05.2019 das Benehmensherstellungs-
verfahren zur Änderung des Haushaltes 2019 fristgerecht eingeleitet. Die Eckdaten des 
Haushalts wurden zusätzlich zum vorliegenden Eckdatenpapier auch noch einmal in 
einer Kämmererkonferenz am 17.05.2019 allen Städten vorgestellt. Die Frist für die 
Stellungnahme der kreisangehörigen Städte ist für den 11.06.2019 vereinbart. 
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Ausgehend vom Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 errechnet sich ein Kreisumlage-
hebesatz von 28,29 %-Punkten. Gegenüber 2018 bedeutet dies eine Reduzierung des 
Hebesatzes um 3,32 %-Punkte. 
 
Nach dem aktuellen Planungsstand werden zum Ausgleich des Haushaltes rd. 388,2 
Mio. € benötigt. In der Ausgleichsrücklage stehen rd. 19,3 Mio. € zur Verfügung, die – 
wie vom Kreis zugesagt – in kompletter Höhe zur Kompensation des Fehlbetrages und 
damit zur Entlastung der Kreisumlage vorgesehen sind.  
 
Somit verbleibt im Ergebnisplan 2019 ein durch die Kreisumlage auszugleichendes De-
fizit in Höhe von 368,9 Mio. €. Gegenüber 2018 verringert sich die Zahlungsverpflich-
tung der kreisangehörigen Städte um 14,9 Mio. €.  
 
Die Verringerung der Kreisumlage ist im Wesentlichen auf die Einführung der Teil-
kreisumlagen für die Förderschulen, Förderzentren und Kindergärten zurückzuführen, 
die mit entsprechenden Mehraufwendungen der kreisangehörigen Städte - für das 
Haushaltsjahr 2019 ca. 13,6 Mio. € - einhergeht. 
 
 

3.2 Personal- und Versorgungsleistungen 
 
Die Personal- und Versorgungsleistungen sind zum Stand Dezember 2018 unverän-
dert. Es wurde allerdings eine aufwandsneutrale Veränderung im Stellenplan vorge-
nommen. Diesbezüglich wird auf die Erläuterungen in der Vorlage 10/020/2019 verwie-
sen, die parallel zum Haushalt im Kreistag am 24.06.2019 eingebracht wird. 
 
Im Kern wird dem Kreistag vorgeschlagen, ab dem 01.01.2020 ein fünftes Dezernat mit 
einer weiteren B2-Stelle einzurichten.  
 
3.3 Teilkreisumlagen für die Förderzentren, Förderschulen und 
Kindergärten des Kreises Mettmann 
 
Aufgrund des Urteils des Verwaltungsgerichtes Düsseldorf zur Klage der Stadt Mon-
heim auf Einführung von Teilkreisumlagen für die Förderschulen, Förderzentren und 
Kindergärten des Kreises Mettmann und der Nichtzulassung der Berufung müssen die 
bisher über die allgemeine Kreisumlage abgerechneten Defizite dieser Einrichtungen 
beginnend mit dem Jahr 2016 über Teilkreisumlagen abgerechnet werden. 
 
Diese Veränderung ist für den Kreishaushalt ergebnisneutral, bedeutet aber für die 
kreisangehörigen Gemeinden deutliche Verschiebungen der Zahllasten. 
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Insgesamt ist in den Jahren 2016 bis 2019 ein Volumen von 48,6 Mio. € betroffen. Die 
zurückzuzahlenden Kreisumlageanteile stellen sich wie folgt dar: 
 

 
 
Anschließend werden diese 48,6 Mio. € einrichtungsscharf abgerechnet und auf die 
betroffenen Städte entsprechend der entsandten Schüler/ Kinder umgelegt: 
 

 
 
 
Aus dieser Transaktion ergibt sich folgende Be- (=Minusbetrag)/Entlastung der kreis-
angehörigen Gemeinden: 
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4. Gesamtfinanzplan 
 
 Ansatz 2018 Ansatz 2019 

Einzahlungen aus  
lfd. Verwaltungstätigkeit 

580,3 Mio. € 612,9 Mio. € 

Auszahlungen aus 
lfd. Verwaltungstätigkeit 

580,9 Mio. € 629,8 Mio. € 

Cashflow - 0,6 Mio. € -16,9 Mio. € 

 
Der Finanzplan verändert sich durch den Einbezug der vorgenannten Sachverhalte 
entsprechend. 
 

5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 
 
Der Kreisumlagebedarf erhöht sich somit entsprechend in den Jahren 2020 – 2022: 
 

 2019 2020 2021 2022 

Kreisumlage 368.914.300 410.588.200 417.427.150 418.055.350 

Umlagegrund- 
lagen 

1.304.141.473  
 

1.304.141.473  
 

1.304.141.473  
 

1.304.141.473  
 

Hebesatz 28,29% 31,48% 32,01% 32,06% 

 
 

Die Umlagezahlungen an den Landschaftsverband Rheinland erhöhen sich in der mit-
telfristigen Finanzplanung entsprechend des höheren Hebesatzes gemäß der mittelfris-
tigen Finanzplanung des LVR. 
 
Neben dem planerischen Wegfall der Ausgleichsrücklage ab 2020 i.H.v. 19,3 Mio. € ist 
der höhere planerische Kreisumlagebedarf (2020 = + 43,4 Mio. €) im Wesentlichen da-
rauf zurückzuführen, dass der LVR für das Jahr 2020 von einem Landschaftsumlage-
hebesatz von15,9%-Pkt. (aktuell 14,43%-Pkt.) ausgeht.  
 
Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 wurden bisher keine Entnahmen aus der 
Ausgleichsrücklage geplant, der sich abzeichnende positive Jahresabschluss des Jah-
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res 2018 soll nach den derzeitigen Planungen im Doppelhaushalt 2020/2021 über die 
Ausgleichsrücklage zur Senkung der Kreisumlage eingesetzt werden. 
 
 
 
Anlage 1 
Satzung zur Änderung der Haushaltssatzungen des Kreises Mettmann für die Haus-
haltsjahre 2016, 2017, 2018 und 2019 
 
Anlage 2 
Austauschseiten  
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